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Berichte

Manfred Hutter, Graz

Der Kitäb-i-Aqdas. Kernstück der Lehren 
der Bahäi-Religion*)

*) Im vorliegenden Artikel wird die bei den Bahä'i 
gebräuchliche Schreibweise von persischen bzw. ara-
bischen Namen oder Wörtern übernommen. Die Ak-
zente auf ä und i bedeuten, daß der Vokal lang auszu-
sprechen ist.

Das Universale Haus der Gerechtigkeit, 
die höchste Körperschaft der Bahä'i-Welt- 
gemeinde, machte im Jahr 1992 eine 
lang erwartete Übersetzung eines zen-
tralen Textes des Religionsstifters Ba-
hä'u'lläh (1817-1892) bekannt: Ba-
hä'u'lläh: »The Kitäb-i-Aqdas. The Most 
Holy Book«, Haifa, Bahä'i World Center 
1992, 315 Seiten.
Um das Nawruz-Fest im Frühjahr 1993 
wurde das Buch allgemein zugänglich, 
im selben Jahr wurde es auch in einer un-
veränderten Taschenbuchausgabe vom 
Bahä'i Publishing Trust in Wilmette (Illi-
nois) nachgedruckt. Welchen Stellenwert 
das Buch in der Bahä'i-Gemeinde hat, 
zeigt deutlich die Tatsache, daß es in der 
Zwischenzeit schon mehrfach in Einzel-
studien gewürdigt worden ist; Beiträge — 
z. T. noch in Manuskriptform - von /. Ay- 
man, 5. Bushru’i, B. Rouhani-Ma’ani und 
U. Schaefer konnten für diese Darstel-
lung bereits mitberücksichtigt werden.

Von der Offenbarung des Buches 
zur offiziellen Übersetzung

Um das 1873 von Bahä'u'lläh in Akka ab-
geschlossene Buch zu würdigen, seien - 
z. T. im Anschluß an B. Rouhani-Ma’ani 
— kurz die wichtigsten Etappen der Be-
kanntmachung rekapituliert (vgl. auch 
Kitäb-i-Aqdas, S. 9), wobei zwischen der 

Edition des arabischen Textes und den 
(englischen) Übersetzungen zu unter-
scheiden ist: Noch im Jahr 1873 sind 
Teile des Buches von einem persischen 
Bahä'i abgeschrieben und im Iran in Um-
lauf gebracht worden. Wann die ersten 
handschriftlichen Kopien des gesamten 
Textes verbreitet wurden, ist bislang un-
geklärt geblieben. Eine erste, von 
Bahä'u'lläh veranlaßte Drucklegung des 
arabischen Textes geschah 1890/91 in 
Bombay, 1896 wurde der Text erneut in 
Bombay veröffentlicht, was zugleich die 
letzte offizielle Veröffentlichung des Tex-
tes war. Während der Zeit Shoghi Effen-
dis (1897-1957) wurde im Iran (vermut-
lich in Teheran) dieselbe Edition anonym 
nachgedruckt, eine weitere nichtautori-
sierte Version des arabischen Textes gab 
ein Bahä'i 1945 in Beirut heraus. Da 
Shoghi Effendi keine weitere Veröffentli-
chung des Textes wünschte, blieb die Ver-
breitung unter den Bahä'i auf handschrift-
liche Kopien des Textes beschränkt.
In orientalistischen Kreisen war seit 1899 
die Edition des arabischen Textes durch 
A. C. Tumanski zugänglich, die auch 
eine russische Übersetzung des Textes 
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enthielt, nachdem eine frühere Überset
zung vom russischen Iranisten /. f. Ber
tels unvollendet geblieben war. Das Pro
blem einer Übersetzung wurde beson
ders mit der fortschreitenden Verbreitung 
der Baha'i- Religion außerhalb des Vorde
ren Orients virulent, wobei cAbdu'I-Baha 
(1844-1921) zunächst der Gründung ei
nes Übersetzungskomitees in New York 
zustimmte. Allerdings kam es - mangels 
qualifizierter Übersetzer - zu keiner Rea
lisierung; da cAbdu'I-Baha eine Person al
lein als unzureichend für eine Überset
zung betrachtete, war damit auch die 
Möglichkeit ausgeschlossen, zu Lebzei
ten cAbdu'I-Bahas zu einer offiziellen 
Übersetzung zu gelangen. Einige nichtau
torisierte Übersetzungen ins Französi
sche bzw. Englische zirkulierten in den 
ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts 
zwar privat in Baha'f-Kreisen, allerdings 
wurde deren Verbreitung nicht geför
dert. 
Zur schrittweisen Verbreitung und Be
kanntmachung des Textes in Überset
zung trug erst Shoghi Effendi bei, der zwi
schen 1922 und 1957 als „Hüter" der Re
ligion die Geschicke der Baha'f nachhal
tig geprägt hat: In diesen Jahren hat er 
etwa ein Drittel des Textes ins Englische 
übersetzt, wobei diese Übersetzungen 
fast vollständig unverändert in die offi
zielle Ausgabe aufgenommen worden 
sind. Ferner bereitete er als wichtigen 
Schritt zu einer Gesamtübersetzung die 
Herausgabe einer Inhaltsangabe und sy
stematischen Darstellung der Gesetze so
wie die Übersetzung ausgewählter Text
abschnitte vor, wobei durch seinen Tod 
dieses Projekt erst 1973 durch das Uni
versale Haus der Gerechtigkeit zu Ende 
geführt wurde. Damit war die Vorarbeit 
für eine vollständige Übersetzung gelei
stet, die schließlich aus Anlaß der 100. 
Wiederkehr des Todes des Religionsstif
ters im Jahr 1992 der Öffentlichkeit vorge-

stellt wurde. - Außerhalb der Baha'i-Ge
meinde wurde 1961 eine englische Über
setzung publiziert, die in Baha'i-Kreisen 
jedoch - im Unterschied zu Tumanskis 
russischer Edition - weitestgehend abge
lehnt worden ist. 

Die offizielle Übersetzung aus dem 
Jahr1992 

Das vorliegende Buch beginnt mit einer 
Einleitung, die vom Universalen Haus 
der Gerechtigkeit verfaßt wurde und in 
der kurz die Bedeutung und Genese des 
Kitab-i-Aqdas, aber auch einige Voraus
setzungen der Übersetzung umrissen wer
den (S. 1-12). Daran schließt sich ein 
Wiederabdruck der Beschreibung des Ki
tab-i-Aqdas aus Shoghi Effendi, ,,Gott 
geht vorüber" (S. 13-18) an. Die eigentli
che Übersetzung (S. 21-87) gliedert den 
Text in 190 Abschnitte, in die das Univer
sale Haus der Gerechtigkeit den Text ein
geteilt hat, womit zugleich ein eindeuti
ger Zitierrahmen geschaffen wurde. Daß 
dieser - im Vergleich mit anderen Schrif
ten Baha'u'llahs - kurze Text als eigenes 
,,Buch" (kitab) bezeichnet wird, verdeut
licht auch terminologisch die Wertschät
zung des Textes, der dadurch von den 
meisten anderen Schriften, die „Tablets" 
(/awb) genannt werden, abgehoben 
wird. Einige weitere Texte (S. 91-102) lei
ten zur Übersetzung von „Fragen und 
Antworten" über (S. 105-137). Dabei 
handelt es sich um eine von Zaynu'I-Mu
qarrabfn, der zeitweilig der Sekretär 
Baha'u'llahs war, zusammengestellte 
Kompilation; Zaynu'I-Muqarrabin sam
melte die Antworten, die Baha'u'llah auf 
Fragen gegeben hat, die bezüglich einzel
ner Gesetze des Kitab-i-Aqdas gestellt 
wurden, so daß man darin einen frühen 
authentischen Kommentar (und Nach
trag) zum Kitab-i-Aqdas sehen darf. Der 
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besseren überblicksmäßigen Information 
dient die wiederabgedruckte Systemati
sierung der Gesetze aus dem Jahr 1973 
(S. 141 -164). Die ausführlichen „Notes" 
zu einzelnen Gesetzen (S. 167-249) wol
len ausdrücklich kein erschöpfender 
Kommentar zum „Hochheiligsten Buch" 
sein, sondern lediglich Hintergrundinfor
mationen bzw. Erläuterungen für die 
nicht arabisch- oder persischsprachigen 
Leser liefern, denen manche Termini un
vertraut sind (vgl. S. viii). Ein kurzes Glos
sar (S. 253-255), eine Auflistung der von 
Shoghi Effendi übersetzten Textpassagen 
(S. 259-262) und ein ausführlicher In
dex (S. 265-315) schließen das Buch 
ab. 
Die 120 Jahre, die zwischen Offenba
rung und offizieller vollständiger Überlie
ferung liegen, sind ein langer Zeitraum, 
der - in Nicht-Baha'f-Kreisen v. a. durch 
ein Buch des ehemaligen Baha'f F. Ficic

chia - unbegründete Spekulationen über 
den Inhalt des Buches hervorgerufen hat, 
etwa derart, daß bewußte Unterschlagun
gen oder Modifizierungen des Textes von 
seiten diverser Baha'f-lnstitutionen vorlä
gen, die das Ziel hätten, im Westen unat
traktive Gesetze, die der missionarischen 
Verbreitung im Wege stehen, auszumer
zen. Vergleicht man die offizielle Über
setzung mit der Übersetzung durch f. f. 
Eider und W. McE. Mil/er sowie - stich
probenartig - mit dem von A. G. Tu
manski herausgegebenen arabischen 
Text, so wird nicht nur deutlich, daß 
diese Spekulationen aus der Luft gegrif
fen sind, sondern man darf auch insge
samt sicher ein positives Urteil über die 
offizielle Übersetzung fällen, die sich 
etwa wie folgt charakterisieren läßt: Das 
Übersetzungsgremium gibt den arabi
schen Text sinngetreu und vollständig 
wieder, wobei in Rechnung zu stellen ist, 
daß der prägnante arabische Wortlaut 
umschreibend-interpretierend ins Engli-
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sehe übertragen worden ist. Doch man 
wird solchen Interpretationen durchaus 
zustimmen, wenn etwa in § 99 oder 
§ 101 für ulama als Übersetzung „leaders
of religion" anstelle des allgemeineren
Ausdrucks „Gelehrte" verwendet wird.
Auch in § 177 darf die Übersetzung des
arabischen Wortspiels aus den arabi
schen Buchstaben „K" und „N", mit de
nen der Imperativ kun (,, werde") gebildet
wird, mit den englischen Buchstaben „B"
und „E" für den Imperativ be als gelun
gene Interpretation angesehen werden; 
interessant wird sein, wie eine - in hof 
fentlich naher Zukunft - erscheinende
deutsche Fassung des Kitab-i-Aqdas hier
vorgeht. In § 75 scheint mir hingegen die 
Übersetzung von mi/a/ mit „peoples" zu 
allgemein, da dadurch die religiöse Seite
in der Semantik von mi/a/ schwindet;
eine Übersetzung als „religiöse Grup
pen" (o. ä.) wäre deutlicher gewesen.
Daß Termini nicht immer strikt beibehal
ten wurden, zeigt sich etwa in der Wie
dergabe von warqa.' als „nightingale"
(§ 139) bzw. als „mystic dove" (§ 174),
wobei letzteres vorzuziehen ist.
Der grundsätzliche Wert der Überset
zung soll - trotz des eben genannten Bei
spiels - nicht geschmälert werden, doch 
sind damit einige wichtige Fragen der zu
künftigen Wirkungsgeschichte der Über
setzung zu verbinden: Diese offizielle
Übersetzung dient nämlich zugleich als 
Vorlage für weitere Übersetzungen in an
dere westliche Sprachen, auch wenn 
sich diese Übersetzungen am arabischen 
- bzw. für „Fragen und Antworten" am 
persischen - Original ebenfalls orientie
ren werden. Eine „Übersetzung aufgrund
einer Übersetzung" ist kein ideales Vorge
hen. Der für die englische Übersetzung 
gewählte Stil mag dabei diese Weiter
übersetzung zusätzlich erschweren und
vom arabischen Urtext wegführen. Denn
im vorliegenden Fall haben sich die Über-



setzer am Stil Shoghi Effendis orientiert, 
der sich seinerseits an den Stil der engli
schen Bibelübersetzungen des 17. Jahr
hunderts angelehnt hat (vgl. S. 10). Zwar 
sind Fragen der Stilistik immer auch Fra
gen eines subjektiven Geschmacks, und 
der Verfasser stimmt durchaus zu, daß 
ein Sakraltext in einem über die Alltags
sprache gehobenen Stil verfaßt sein 
sollte, dennoch kann man fragen, ob die 
Wahl dieses - doch altertümlichen - Stils 
zur besseren Verständlichkeit des Textes 
beiträgt. Man darf mit Interesse darauf 
warten, wie in der deutschen Version des 
Kitab-i-Aqdas die stilistische Frage gemei
stert wird. 
Es war nicht die Absicht der vorliegen
den Ausgabe, eine kritische Edition des 
Kitab-i-Aqdas vorzulegen, die auch alle 
Bedürfnisse des orientalistisch interessier
ten Religionswissenschaftlers erfüllt; den
noch sei der Wunsch nach einer solchen 
Edition hier festgehalten, die wenigstens 
folgenden Kriterien genügen müßte: Ver
öffentlichung des arabischen bzw. persi
schen Textes mit Übersetzung, wobei im 
arabischen Text zugleich präzis die unter
schiedlichen Lesarten der einzelnen 
Handschriften auszuweisen sind, so daß 
überprüfbar ist, ob die Wertschätzung 
der Baha'f für das von Zaynu' -Muqarra
bfn stammende Manuskript zurecht be
steht; kritische Auseinandersetzung mit 
der Übersetzung von Eider und Miller, 
wobei die ablehnende Haltung gegen
über dieser Übersetzung zu begründen 
wäre; präzise Textnachweise (im Idealfall 
jeweils mit Veröffentlichung der arabi
schen bzw. persischen Originale) inner
halb der „Notes". Bis zu einer solchen 
Edition - eventuell sogar in der Koopera
tion zwischen Orientalisten und einigen 
vom Universalen Haus der Gerechtigkeit 
beauftragten Baha'f - wird es sicherlich 
noch eine Zeitlang dauern, allerdings 
würde eine solche Arbeit einzelnen 

sprachlich kompetenten Baha'f auf ihrer 
selbständigen Suche nach Wahrheit hel
fen, aber auch Religionshistorikern, Is
lamwissenschaftlern und Iranisten bes
sere Möglichkeiten eröffnen, sich an der 
Erforschung der Baha'f-Rel igion - auch 
im Kontext der iranischen und islami
schen Religionsgeschichte - zu beteili
gen. 

Das „Mutterbuch" der Offenbarung 

Bei den Baha'f nimmt der Kitab-i-Aqdas 
jene Stellung ein, die der Koran für den Is
lam und der Bayan für die Religion des 
Bab hat. Die darin niedergelegten Ge
setze bilden somit das Kernstück der reli
giösen Vorschriften und Pflichten, aber 
auch die Grundlage für die Weltordnung 
der Baha'f. Dieses Selbstverständnis wird 
in § 99 und § 103 (= Ährenlese, Nr. 98) 
wie folgt ausgedrückt: 
,,Sprich: 0 ihr Führer der Religion! Wä
get das Buch Gottes nicht mit solchen Ge
wichten und Wissenschaften, wie sie bei 
euch im Sehwange sind, denn das Buch 
selbst ist die untrügliche Waage, die un
ter den Menschen aufgestellt ist. Auf die
ser vollkommensten Waage muß alles ge
wogen werden ... Sprich: Dies ist wahr
lich der Himmel, in dem das Mutterbuch 
verwahrt ist, könntet ihr es doch verste
hen!" 
Mit dem Ausdruck „Mutterbuch" (umm 
al-kitab) wird ein Terminus des Koran 
(Sure 3,7; 13,39; 43,4) aufgenommen, 
wodurch zugleich die Verbindlichkeit 
der Aussagen dieses Buches unterstri
chen wird. Allerdings erfordern die teil
weise nur allgemein formulierten Ge
setze - sozusagen als Rahmen - eine Ver
deutlichung und Konkretisierung durch 
andere Schriften Baha'u'llahs (v. a. die so
genannten „Fragen und Antworten", die 
man als „Anhang" zum Kitab-i-Aqdas be-
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zeichnen kann), durch Interpretationen 
und Kommentare cAbdu'I-Bahahs und 
Shoghi Effendis sowie durch Erläuterun
gen des Universalen Hauses der Gerech
tigkeit. 
Man mag in dieser Verflochtenheit der 
Aussagen des Kitab mit anderen autorita
tiven Schriften der Baha'f einen Grund 
dafür sehen, daß die Veröffentlichung ei
ner offiziellen Übersetzung 120 Jahre ge
dauert hat; denn mehrfach haben 
cAbdu'I-Baha, Shoghi Effendi und das 
Universale Haus der Gerechtigkeit davor 
gewarnt, daß die Gesetze des Kitab iso
liert betrachtet Unverständnis hervorru
fen könnten. Gleichzeitig ist damit das 
zeitlich unterschiedliche Inkrafttreten der 
einzelnen Gesetze des Buches verknüpft, 
wie beispielsweise 1. Ayman in seiner Un
tersuchung zum Kitab deutlich macht: 
Schon Baha'u'llah hatte den Text zu
nächst z. T. zurückgehalten, um seine An
hänger schrittweise mit den neuen Inhal
ten vertraut zu machen, wobei diese Pra
xis unter seinen beiden autoritativen 
Nachfolgern beibehalten wurde. Als Kri
terien, weshalb das ganze Gesetzesbuch 
nicht sofort verpflichtend geworden ist, 
sind folgende zu nennen: Für manche Ge
setze ist noch eine weitere Vertiefung der 
Gläubigen notwendig, andere erfordern 
Änderungen in der Zivilgesetzgebung 
der bestehenden Staaten, wieder andere 
setzen noch globale gesellschaftliche Ent
wicklungen voraus. Da die Baha'f-Reli
gion - im Gegensatz zu der ihr vorange
gangenen Religion des Bab - die beste
henden politischen Staaten anerkennt, 
bleiben manche Gesetze bis zur Entste
hung eigener Baha'f-Staaten außer Kraft. 
Diese sukzessive Realisierung der Ge
setze bestätigt somit zweierlei: Der Ki
tab-i-Aqdas bleibt auch für eine zukünf
tige Baha'f-Gesellschaft im Kern jenes 
Buch, an dem sich eine solche von der 
Religion geprägte Gesellschaft orientie-
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ren muß, so daß es zurecht „Mutterbuch" 
und Kernstück dieser Religion ist. Ferner 
relativiert das Verständnis Baha'u'llahs 
über die universelle Gültigkeit dieses 
Buches auch die lange Dauer bis zur völ
ligen Bekanntmachung des gesamten Tex
tes. 
Aus dem eben Ausgeführten ist klar, daß 
der Kitab-i-Aqdas grundsätzlich alle Be
reiche es Baha'f-Lebens regelt. Das Buch 
selbst bringt die einzelnen Gesetze in kei
ner sachlichen Reihenfolge, doch lassen 
sie sich unschwer in drei große Katego
rien einteilen: 
Eine erste große Gruppe umfaßt jene Ge
setze, die sich auf den Bereich der An
dacht beziehen. Dazu gehören Regelun
gen hinsichtlich des Gebets, die Festle
gung von Gebetsrichtung und Gebetszei
ten, Reinheitsvorschriften im Zusammen
hang mit dem Gebet sowie Ausnahmen, 
in welchen Fällen die Verrichtung eines 
Gebets unterbleiben kann. Ferner ist der 
Komplex der Fastenvorschriften zu nen
nen, zunächst der Fastenmonat mit der 
Enthaltung von Speisen, Getränken und 
Rauchen, aber auch ein persönlich auf 
sich genommenes Fastengelübde außer
halb dieses Monats; auch hier gibt es wie
derum eine Fülle von Dispensen. 
Als eine zweite Gruppe kann man jene 
Gesetze zusammenstellen, die dem ein
zelnen zum persönlichen Nutzen sind. 
Ausführlich behandelt werden dabei Ehe
schließung und Scheidung sowie das Erb
recht. 
Die dritte Gruppe betrifft die gesellschaft
lichen Gesetze, die sich sowohl auf die 
religiösen als auch weltlichen Aspekte 
der Baha'f-Gesellschaft beziehen. Diese 
Gruppe umfaßt die meisten der im Kitab
i-Aqdas festgelegten Gesetze, wobei man
che Gesetze aus dieser Gruppe erst zu ei
nem späteren Zeitpunkt in Kraft treten 
werden. Geregelt werden dabei u. a. An
gelegenheiten, die sich stärker auf den 



Kult beziehen (z.B. Wallfahrt, Baha'f-Ka
lender und Feiertage, Kultbauten), und 
die Einrichtung des Huququ'llah, d. h. 
eine in Relation zum Besitz gestufte finan
zielle Abgabe an die Baha'f-Gremien, da
mit diese die Belange der Religion erfül
len können (,,Kirchensteuer"). Genauso 
betreffen hier einzuordnende Gesetze 
zahlreiche Verbote, z. B. Diebstahl, 
Mord, Brandstiftung, Homosexualität, 
Glücksspiel oder Verwendung von 
Rauschgiften, um nur weniges zu erwäh
nen. Aber auch Gesetze, die Vorschriften 
des Islam bzw. der Religion des Bab auf
heben, sind in diese Kategorie einzuord
nen. 
Es soll nicht der falsche Eindruck entste
hen, daß im Kitab-i-Aqdas ausschließlich 
Gebote und Verbote niedergelegt seien 
(vgl. § 5), sondern zwischendurch kom
men immer wieder auch Ermahnungen 
oder Warnungen an die Gläubigen allge
mein, aber auch an individuelle Perso
nen oder Herrscherpersönlichkeiten vor. 
Zugleich liefert der Text, der eine Lampe 
der göttlichen Vorsehung ist und durch 
den der süße Duft des göttlichen Gewan
des wahrnehmbar ist (§ 3 f), die theologi
sche Begründung für die Ordnung der 
Welt und die Sicherheit der Völker (§ 2). 
Für eine solche zukünftige Gesellschaft 
und neue Weltordnung aufgrund der Prin
zipien der Baha'f-Religion spielt die The
matik „Freiheit" eine große Rolle 
(§ 122-12 5). Freiheit ist für Baha'u'llah
das Fundament jeder Ethik, da ohne sie
kein eigenverantwortliches Handeln
möglich ist; zugleich betont der Kitab
i-Aqdas die klaren Schranken der Frei
heit, die solange beachtet werden müs
sen, als die Menschen wie Schafe sind,
die eines Hirten bedürfen (§ 124). Wird
das nicht erkannt, so führt eine solche
Pseudo-Freiheit unweigerlich zur Anar
chie. Dementsprechend gibt es im Kitab
i-Aqdas keine absolute Freiheit, sondern

sie ist unweigerlich mit einer Selbstbin
dung gekoppelt, die die Anerkennung 
der göttlichen Gebote als obersten Wert 
sieht. In gleicher Weise ist dieses Ver
ständnis von Freiheit auch ein Hinter
grund für die administrative Ordnung in 
der Baha'f-Religion, die durch die „Häu
ser der Gerechtigkeit" konkretisiert wird, 
so daß diese bedingte Freiheit zum festen 
Zusammenhalt der Baha'f-Gesellschaft 
beiträgt. 
Als zentraler Text der Baha'f-Religion lie
fert der Kitab-i-Aqdas auch Aussagen 
zum Selbstverständnis der Religion, die 
als Abschluß dieser Besprechung noch 
dargeboten werden sollen. Da zur grund
legenden Lehre der Baha'f der Glaube an 
die fortschreitende Gottesoffenbarung ge
hört, wird auch die Baha'f-Religion ein
mal von einer neuen Offenbarung ab
gelöst werden. Hinsichtlich eines sol
chen Zeitpunktes heißt es dabei in § 37 
(= Ährenlese, Nr. 165): 
,,
Wer vor Ablauf eines vollen Jahrtau

sends den Anspruch auf eine unmittel
bare Offenbarung von Gott erhebt, ist ge
wiß ein Lügner und Betrüger." 
Um die Möglichkeit symbolischer Speku
lationen hinsichtlich der runden Anzahl 
von „ 1000 Jahren" zu unterbinden, heißt 
es in den Anmerkungen zu diesem Ab
schnitt (vgl. 5. 196f), daß es sich dabei 
um 1000 echte (und nicht symbolische) 
Jahre handelt, wobei der Beginn der Of
fenbarungen Baha'u'llahs auf das Jahr 
1 8 52 festgelegt wird, so daß ab diesem 
Datum der Mindestbestand der 
Baha'f-Religion gerechnet werden muß. 
Nachhaltig geprägt ist diese Religion von 
der Bedeutung des Kitab-i-Aqdas, der 
nicht nur der Maßstab und die Waage ist, 
mit der alles gewogen wird (§ 99), son
dern alle Bücher und Schriften der Welt 
sind nutzlos ohne dieses lebendige Buch 
(§ 168). Diese Wertschätzung wird noch
übersteigert, wenn es heißt, daß ein einzi-
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ger Vers von Baha'u'llah den Bayan des 
Bab (§ 129) oder alle früheren und späte
ren Schriften (§ 1 38) übertrifft. Somit ist 
für die Baha'f der Kitab-i-Aqdas „Heilige 
Schrift" par excellence, in der das offen
bar geworden ist, was in den früheren 
Heiligen Schriften angekündigt wurde. 
Daher sind Sinai, Karmel und Zion zwar 
zur Anerkennung dieser neuen Offenba
rung aufgefordert (§ 80), aber zugleich 
fordert der Kitab die Baha'f dazu auf, An
gehörigen der anderen Religionen in gei
stiger Übereinstimmung zu begegnen 
(§ 144).
Als „Mutterbuch" der Offenbarung bietet
der Kitab-i-Aqdas die Grundlagen der Re
ligion, obgleich - nach Shoghi Effendi
(vgl. S. 220) - der Terminus auch als Sam
melbegriff für alle Schriften des Religions
stifters gelten darf. Vergegenwärtigt man
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